
 
 

Protokollauszug 
aus der 

4. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 06.11.2024 

 
öffentlich 
Top 7.9 Fraktionsfinanzierung 2024-2029 

24/SVV/1112 
ungeändert beschlossen 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Zur Sicherung des sächlichen und personellen Aufwandes der Fraktionen der Stadtver-
ordnetenversammlung Potsdam werden folgende Regelungen getroffen: 
 
1. Die für die Fraktionsfinanzierung zur Verfügung stehenden Mittel werden in den Haus-
halt, Konto 5492000, eingestellt. Die Fraktionsmittel werden den Fraktionen zur Selbstbe-
wirtschaftung überlassen. 
 
a) Von dem festgesetzten Gesamtbetrag wird ein Anteil von 30 % als fixer Sockelbetrag zu 
gleichen Teilen auf alle Fraktionen, die sich am 01.07.2024 gebildet hatten, aufgeteilt. 
 
Daraus ergibt sich für die Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen – Volt – Die Partei, 
AfD, DIE aNDERE, Die Linke, BfVG, BVB/Freie Wähler und Freie Demokraten jeweils ein 
monatlicher Sockelbetrag in Höhe von 1484,14 Euro. 
 
Dieser Betrag wird als Festbetrag für die gesamte Wahlperiode zugrunde gelegt. Punkt 8 
dieses Beschlusses bleibt unberührt.  
 
Bilden sich nach dem 01.07.2024 zusätzliche Fraktionen, erhalten diese den sich aus die-
sen Festlegungen ergebenden Sockelbetrag in gleicher Höhe. Die Mittel sind zusätzlich im 
Haushalt bereitzustellen. Lösen sich Fraktionen nach dem 01.07.2024 auf, wird der entfal-
lende Sockelbetrag dem allgemeinen Haushalt der LHP zugeführt. 
 
b) Der verbleibende Anteil in Höhe von 70 % der zur Verfügung stehenden Mittel wird als 
Pro-Kopf-Betrag derart auf die Fraktionen aufgeteilt, dass dieser mit der Mitgliederzahl der 
jeweiligen Fraktion multipliziert und durch die Anzahl aller Mitglieder von Fraktionen divi-
diert wird. 
 
Der an eine Fraktion monatlich zu zahlende Pro-Kopf-Betrag für jedes Fraktionsmitglied 
beträgt demnach 556,55 Euro. 
 
Aus der Summe des Sockelbetrags und des Pro-Kopf-Betrages ergibt sich die Zuwendung 
an eine Fraktion. Sollte sich die Fraktionsstärke und/oder die Anzahl der Fraktionsmitglie-
der verändern, verändert sich die Höhe und Verteilung des Pro-Kopf-Betrages an die Frak-
tionen 
entsprechend. 
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2. Die Zuwendungen werden monatlich anteilig bis spätestens zum 5. des Monats auf die 
Fraktionskonten überwiesen. Bei Vorlage eines genehmigten Haushalts ist eine quartals-
weise Überweisung möglich. Die Fraktionskasse ist nach den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Buchführung zu führen. Alle Mittel sind wirtschaftlich zu verwenden. Die Fraktio-
nen haben insbesondere über sämtliche Einnahmen und Ausgaben Bücher zu führen so-
wie eine Inventarliste. 
 
3. Die Fraktionen erhalten zweckgebunden für die Erfüllung ihrer organschaftlichen Auf-
gaben und die dafür erforderliche Geschäftsführung kommunale Haushaltsmittel Fraktio-
nen leisten in erster Linie in der Informations-, Vorbereitungs- und Abstimmungsphase 
einen wichtigen Beitrag zu einer effizienten Aufgabenerledigung in der Stadtverordneten-
versammlung. Die Fraktionszuwendungen dienen daher der Finanzierung der Arbeits-ko-
ordination und -erledigung, der Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfin-
dung der Stadtverordnetenversammlung und ihren Ausschüssen. Entscheidend ist ein 
eindeutiger Bezug zur Arbeit der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung. Ausga-
ben, die nicht der Verwirklichung dieser Aufgaben dienen, sind unzulässig. 
 
Fraktionen, die Mittel der Landeshauptstadt Potsdam erhalten, haben diese so zu verwen-
den, dass damit eine ordnungsgemäße Geschäftsführung sichergestellt wird. 
 
Dazu zählen mindestens: 
 
- Einstellung von Drucksachen in das Ratsinformationssystem (RIS) 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Fraktion im Stadthaus 
- Koordinierung von Terminen für die Stadtverordneten und die von der Fraktion  
   benannten Vertreter*innen in Ausschüssen und Arbeitsgremien 
- regelmäßige Leerung des Fraktionspostfaches 
- Nachweis über die ordnungsgemäße Verwendung der städtischen Mittel 
 
Die Fraktionen dürfen eine Rücklage bilden, die die Gesamthöhe der drei letzten monatli-
chen Zuweisungsbeträge an die jeweilige Fraktion aus dem Vorjahr nicht überschreitet. 
Sie informieren das Büro des Oberbürgermeisters unaufgefordert bis 31.01. jeden Jahres 
über den der Stadtverwaltung zu erstattenden Betrag des Vorjahres. Dieser wird mit der 
nächsten monatlichen Zahlung verrechnet. 
 
4. Den Fraktionen werden seitens der Verwaltung Räumlichkeiten nach Maßgabe der vor-
handenen Kapazitäten und unter Berücksichtigung der Fraktionsstärke für die Geschäfts-
stelle der Fraktion zur Verfügung gestellt. Diese dürfen nur für Zwecke der Fraktion genutzt 
werden. Für Fraktionssitzungen und andere Beratungen der Fraktionen in Vorbereitung 
von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse stehen Bera-
tungsräume in der Stadtverwaltung zur Verfügung. 
 
Einzelstadtverordnete haben keinen Anspruch auf Bereitstellung von Büroräumen. Der Zu-
gang zum Ratsinformationssystem (RIS) wird gewährleistet. 
 
Bei erheblicher Änderung der Fraktionsstärke ist unter Berücksichtigung der Wirtschaft-
lichkeit sowie der Nutzungsdauer und Nutzungsart einem Umzug innerhalb der vorhande-
nen Räumlichkeiten zuzustimmen. Ist zwischen den betroffenen Fraktionen kein Einver-
nehmen herzustellen, entscheiden der Oberbürgermeister und der Vorsitzende der Stadt-
verordnetenversammlung gemeinsam. 
 
 
5. Die in den Fraktionen vorhandene netzgebundene Computertechnik wird durch den IT - 
Bereich angeschafft, gewartet und betreut. Neuanschaffungen oder der Austausch von 
Geräten erfolgt nach Maßgabe der dafür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und in 
der Reihenfolge der Bedarfsanmeldung. Fraktionen können aus eigenen Mitteln entspre-
chende Technik ausschließlich über den IT-Bereich beschaffen lassen. Veränderungen an 
der DV-Anlage dürfen nur seitens der Stadtverwaltung bzw. einer von ihr beauftragten 
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Firma vorgenommen werden. Die Installation weiterer Programme bedarf der Zustimmung 
des IT-Bereichs. Alle diesbezüglichen Angelegenheiten sind über das Büro der StVV zu 
regeln. 
 
6. Mobiliar zur Ausstattung der Geschäftsstelle der Fraktion wird über die Stadtverwaltung 
nach Maßgabe der dafür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und in der Reihenfolge 
der Bedarfsanmeldung beschafft. Ansonsten gilt Punkt 10. 
 
7. Gegenstände, die aus Barmitteln beschafft werden, sind in ein Bestandsverzeichnis ein-
zutragen. Sie bleiben Eigentum der Landeshauptstadt Potsdam bis zum Ende der Ab-
schreibungszeit. 
 
8. Arbeitsverträge mit Mitarbeitenden der Fraktionen sind so zu gestalten, dass das Ar-
beitsverhältnis mit Ablauf der Wahlperiode endet. 
 
Um den Fraktionen eine Vergütung nach TVöD VKA zu ermöglichen, ist der Betrag der 
Fraktionsfinanzierung nach neuen Tarifabschlüssen anzupassen. Der Oberbürgermeister 
wird beauftragt, in diesem Fall unaufgefordert der Stadtverordnetenversammlung eine Be-
schlussvorlage zur Erhöhung des Gesamtvolumens der Fraktionsmittel zur Abstimmung 
vorzulegen. 
 
9. Die Finanzierung geselliger Veranstaltungen (einschließlich gastronomischer Dienst-
leistungen zu diesen Anlässen) ist unzulässig. Keine geselligen Veranstaltungen sind Zu-
sammenkünfte der Fraktionsmitglieder, die den organschaftlichen Aufgaben der Fraktion 
dienen (Fraktionssitzungen und Klausurtagungen sowie Fraktionsveranstaltungen, die 
Aufgaben der Gebietskörperschaft thematisieren). Die Grundsätze der Sparsamkeit und 
Verhältnismäßigkeit sind auch dann einzuhalten. Bei Terminen, die sowohl den Aufgaben 
der Fraktionen in der Vertretung dienen als auch gesellige Anteile haben, ist ein angemes-
sener finanzieller Beitrag der Teilnehmenden sicherzustellen. 
 
10. Der Nachweis zur Verwendung der finanziellen Mittel ist für das Vorjahr bis zum 31. 
Januar jeden Jahres dem Oberbürgermeister unaufgefordert vorzulegen. Bei fehlendem 
Verwendungsnachweis wird die Zahlung weiterer finanzieller Mittel so lange eingestellt, 
bis dieser dem Oberbürgermeister vorliegt. 
 
Der Verwendungsnachweis besteht aus: 
 

- einer Gesamtübersicht der Geschäftsführungskosten der Fraktion einschließlich ei-
nes von der/dem Fraktionsvorsitzenden unterschriebenen Bestätigungsvermerk 
und dem Kontostand zum 31.12. des Berichtsjahres gemäß Anlage 1, 

- einer Übersicht über alle Buchungen der Fraktion im Berichtsjahr gemäß Anlage 2, 
- den Vergabevermerken für Vergaben oberhalb der Wertgrenze von 500 € im Be-

richtsjahr gemäß Anlage 3 und 
- einer fortgeschriebenen Bestandsliste der mit Barmitteln für die Zwecke der Frak-

tion beschafften Gegenstände gemäß Anlage 4. 
 
11. Die Verwendung der überwiesenen Mittel erfolgt unter Anwendung des Rundschrei-
bens des MIK vom 28.05.2019 (Anlage 5). 
 
12. Dieser Beschluss tritt rückwirkend zum 01.07. 2024 in Kraft. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
mit 43 Ja-Stimmen angenommen, 
bei 10 Nein-Stimmen. 
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Stadtverordnetenversammlung 
der Landeshauptstadt Potsdam 

44.26t9 
Potsdam,  
(Stand: 01.07.2024) 

Namentliche Abstimmung zur Drucksache Nr. /SVV/  1142 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am  6 . 44. z  

Titel Name Vorname 

 

Ja Nein 
Stimm-

 

enthaltung 

 

Adams Maximilian 

    

Adler Uwe 

 

>( 

   

Bartelt Wiebke 

 

K . 

   

Beelitz Klaus-Dieter 

  

X • 

 

Bensching Antje 

 

>\/ 

   

Berlin Michäl 

 

X 

   

Boede Lutz 

 

K . 

   

Burow Frank 

  

. >( 

  

Ducksch Anna 

 

eN 

   

Eichert Lars 

  

' 

  

Erbeldinger Katharina 

 

X 

   

Fretter Galina 

 

X 

   

Göpel VVillo 

 

K 

   

Grimm Ute 

 

K 

  

Dr. Günther Anja . 

 

• X 

   

Gutschmidt Stefan 

 

• ><-

    

Gutschmidt Tabea • >< 

   

Havekost Frauke 

 

X 

   

Hoops Maxi 

 

K. 

   

Hüneke Saskia 

 

?< . 

  

Jäkel Ralf 

 

X 

  

• Keller Daniel 

 

> 

   

Körner . Benjamin 

 

-K 

   

Krause Tim K• 

     

Kreitschmann Stefan • •

   

. 
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Titel Name Vorname Ja Nein 
Stimm-

 

enthaltung 

 

Laabs Julia <)‹ 

  

Lange Helmut •><-

    

Lange Tina ><-

    

Leonhardt Denise X 

   

Ludwig Franziska ><" 

   

Marquardt Nico >‹ 

   

Menzel Andreas 

    

Mutschisck Tanja .> 

   

Pfrogner Steffen 

    

Reich Frank >( 

  

Dr. Reichert Michael 

 

X 

  

Reimann Tiemo X 

   

Reimer Silke 

  

• 

 

Rödel . Claudia . X 

   

Said Chaled-Uwe 

   

Dr. Scharfenberg Hans-Jürgen X 

   

Schkölziger Grit ><-

   

Dr. Schmitt Peter 

 

X 

  

Schröder Michael .>( 

   

Schubert Mike 

  

. ...--

  

Tassis Alexander 

 

X. 

  

Teuteberg Björn K 

   

Troche Leon K 
. 

  

Vandrä Isabelle )( 

   

Viehrig Clemens 

 

. 

  

Walter Andreas K 

  

Dr. Wegewitz Hagen X 

   

VVellmann Lothar . 

    

Wobeto Helmar 

 

.>( 

  

Woelki Tobias X 

  

Dr. Zalfen Sarah  

   

Dr. Zöller Gert K 
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